
 

 

 

 

 

 

 

Rundverfügung K 2/2013 

(gem. Verteiler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuwahl von Beauftragten sowie von Sprechern und Sprecherinnen 

für den Lektoren- und Prädikantendienst  

(Wahlzeitraum 2014 – 2017) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

 

in diesem Jahr läuft die Vierjahresfrist für den Auftrag der Kirchenkreis-

Beauftragten sowie der Kirchenkreissprecher bzw. -sprecherinnen für den 

Lektoren- und Prädikantendienst ab. Für den Zeitraum 2014 - 2017 sind 

die Beauftragten und Sprecher bzw. Sprecherinnen sowohl auf Sprengel- 

als auch aus Kirchenkreisebene daher in diesem Jahr wieder neu zu be-

stimmen oder zu bestätigen.   

 

Gemäß Abschnitt I Abs. 1 der „Ordnung für die Förderung des Dienstes der 

mit Aufgaben der öffentlichen Verkündigung beauftragten Gemeindeglieder 

(Lektoren)“ vom 4. Juli 1972 (KABl. S. 92, RS neu: 420-3) haben die Pfarr-

konvente aus ihrer Mitte die Beauftragten (Pastor/Pastorin) und die Lekto-

renkonferenzen der Kirchenkreise die Sprecher bzw. Sprecherinnen (Lek-

tor/-in oder Prädikant/-in) für die Lektoren- und Prädikantenarbeit im je-

weiligen Kirchenkreis neu zu benennen.  

 

In beiden Fällen ist eine Wiederwahl bzw. eine Verlängerung bestehender 

Beauftragungen grundsätzlich möglich. 

  

Es ist vorgesehen, bei einer für dieses Jahr geplanten Novellierung der  

o. g. Ordnung die Benennung von Stellvertretern der Lektorensprecher/-

innen auf der Kirchenkreisebene festzuschreiben. Darüber hinaus hat sich 

die Benennung von Stellvertretern auch der Kirchenkreis-Beauftragten als  

zweckmäßig erwiesen.    
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Wir bitten Sie daher, zu den nächstmöglichen Tagungen des Pfarrkonven-

tes bzw. der Lektorenkonferenz für Ihren Kirchenkreis das Erforderliche zu 

veranlassen und der Landessuperintendentur Ihres Sprengels die Namen 

und Anschriften mittels der Anfang 2009 von uns zur Verfügung gestellten 

Datei-Tabellen in elektronischer Form  

 

bis zum 31. Mai 2013 

 

zu übermitteln. 

 

Sollten die Formular-Dateien in Ihrer Superintendentur nicht mehr verfüg-

bar sein, können sie bei uns angefordert werden.   

 

Wir fügen je zwei weitere Exemplare dieser Rundverfügung mit der Bitte 

um Weitergabe an die Kirchenkreis-Beauftragten und die Sprecher/-innen 

für den Lektoren- und Prädikantendienst bei.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

Superintendenturen (je drei Exemplare)  

Landessuperintendenturen 

Kirchenkreisämter 

Vorsitzende der Kirchenkreistage  

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

 

 

 


